
 
Antrag 

auf Einbau eines Zwischenzählers 
(Trinkwasser) 

 

 

Bentwischer Chaussee 1 Tel.: 03877 954-0 
19322 Wittenberge Fax: 03877 954-111 

 
Anschrift des Antragstellers:  Name, Vorname  _________________________________________ 

     Straße, Haus-Nr.  _________________________________________ 

     PLZ, Ort   _________________________________________ 

     Telefon   _________________________________________ 

 

Vorhandene Kundennummer:     _________________________________________ 

 

Betreffendes Grundstück:   Flur   _________________________________________ 

     Flurstück  _________________________________________ 

     PLZ, Ort   _________________________________________ 

     Straße, Haus-Nr.  _________________________________________ 

 

Begründung des Einbaus des Trinkwasser-Zwischenzählers: 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Lieferung und der Einbau des Zwischenzählers darf nur durch die Stadtwerke Wittenberge GmbH bzw. durch ein von ihr beauftragtes 
Installationsunternehmen erfolgen und wird dem Kunden in Rechnung gestellt. 
Das eigenmächtige Öffnen der Plomben ist strafbar. Der Zähler bleibt Eigentum der Stadtwerke Wittenberge GmbH. Für den Einbau des 
Trinkwasserzwischenzählers durch die Stadtwerke Wittenberge GmbH inkl. Grundgebühr für sechs Jahre, wird derzeit gemäß AVBWasserV 
§ 10 eine Gebühr von 65,59 € erhoben (Preisblatt vom 01.07.2009). Die Errichtung der Installation vor und hinter dem Zwischenzähler darf 
nur von einem zugelassenen Installationsunternehmen entsprechend der Einbauskizze (siehe Rückseite Muster) vorgenommen werden. 
Ansonsten erfolgt kein Einbau eines Zwischenzählers. 
Das Installateurverzeichnis für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Wittenberge GmbH liegt zur Einsichtnahme im Kundenberatungsbüro 
in der Bahnstraße aus. Es gilt die AVBWasserV vom 20.06.1980. 
Die über den Zwischenzähler verbrauchte Wassermenge wird nicht in das öffentliche Schmutzwassersystem eingeleitet und kann 
entsprechend § 13 der Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung auf jährlichen Antrag abgesetzt werden (siehe Anlage). 
 

Vertragsinstallationsunternehmen: _________________________________________________ 
 

 _________________________________________________ 
 

 Stempel__________________________________________ 

 
 
_________________________________________________ _________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 
 
 

Zustimmung durch den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Wittenberge nach Prüfung erteilt am: 
 
 
_________________________________________________ _________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 
 

Wird vom Wasserversorgungsunternehmen ausgefüllt: 
 
Zählergröße: ________________________ Zählernummer: ________________________ 
 
Zählertyp: ________________________ 
 
Zwischenzähler Zählerstand: ________________________ 
 
Hauptzähler Zählerstand: ________________________ Hauptzählernummer: ________________________ 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Bearbeiter SWW Unterschrift Antragssteller 



 

Anlage 1 zum Antrag auf Einbau eines Zwischenzählers 
 
Auszug aus der Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Wittenberge und ihrer Ortsteile vom 23.06.2004 (Abwasserbeitrags- und -
gebührensatzung) 
 

Aufgrund der §§ 5 und 35 (2), Punkt 10 und 15 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) 
vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 154) in der jeweils gültigen Fassung, der §§ 1, 2, 6, 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 2004 (GVBl. I, S. 174) in der 
jeweils gültigen Fassung, des § 66 des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 08. Dezember 2005 
(GVBl. I 2005, S.50) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die 
Stadtverordnetenversammlung vom 29. November 2006 folgende Satzung erlassen: 

 
§ 13 Gebührenmaßstäbe 
 

(1) Die Gebühren für die Einleitung von Abwasser werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
bemessen: 

1. Die Mengengebühr wird nach der Menge des Abwassers berechnet, die in die öffentliche 
Abwasseranlage eingeleitet wird. 

2. Als Abwassermenge gilt die dem Grundstück aus öffentlichen und privaten Wasserversorg-
ungsanlagen zugeführte Wassermenge und die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grund-
stück sonst zugeführte Wassermenge. 

3. Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge gem. Pkt. 2 wird durch Wassermengenmesser 
(Wasserzähler) ermittelt. Bei der Wassermenge aus der öffentlichen Versorgungsanlage gilt die 
für die Erhebung des Wassergeldes zugrunde gelegte Verbrauchsmenge. Bei privaten Wasser-
versorgungs-anlagen ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführte Wassermenge zu 
schätzen, wenn der Gebührenpflichtige keinen Wasserzähler einbauen lässt. Die Wasserzähler 
müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Hat ein Wasserzähler nicht richtig 
oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die verbrauchte Wassermenge von der Stadt unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Durchschnitts der letzten 2 Jahre geschätzt. 

4. Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, können 
auf Antrag abgesetzt werden. Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Abwassermengen sind 
zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe der Schlussrechnung eines Veranlagungszeitraumes 
zu stellen. 
Zum Nachweis der nicht eingeleiteten, absetzungsfähigen Abwassermenge ist der Einbau eines 
Zweitwasserzählers vorzunehmen. 

5. Für Gewerbe- und Industriegebiete erfolgt die Absetzung auf gesonderten schriftlichen Antrag. 
Die Nachweisführung obliegt dem Antragsteller. Antrag und Nachweisführung sind jährlich neu 
zu erstellen. 

 
 


